
Allgemeine Regeln und 
Begriffsbestimmungen

Artikel 1: Anwendbarkeit der ERA

Die Einheitlichen Richtlinien und Gebräuche für
Dokumenten-Akkreditive, Revision 2007, ICC-
Publikation Nr. 600 („ERA“), sind Regeln, die für
jedes Dokumenten-Akkreditiv („Akkreditiv“) gel-
ten (einschließlich, soweit anwendbar, für jeden
Standby Letter of Credit), wenn der Wortlaut
des Akkreditivs ausdrücklich besagt, dass es
diesen Regeln unterliegt. Sie sind für alle Betei-
ligten bindend, soweit sie im Akkreditiv nicht
ausdrücklich geändert oder ausgeschlossen
sind.

Artikel 2: Definitionen

Im Sinne dieser Regeln bedeutet:

avisierende Bank die Bank, die das Akkreditiv
im Auftrag der eröffnenden Bank avisiert;

Auftraggeber die Partei, in deren Auftrag das
Akkreditiv eröffnet wurde;

Bankarbeitstag ein Tag, an dem eine Bank an
dem Ort, an dem eine Handlung unter diesen
Regeln auszuführen ist, üblicherweise geöffnet
ist;

Begünstigter die Partei, zu deren Gunsten das
Akkreditiv eröffnet ist; 

konforme Dokumentenvorlage eine Doku-
mentenvorlage in Übereinstimmung mit den Ak-
kreditiv-Bedingungen, den anwendbaren Bestim-
mungen dieser Regeln und dem Standard inter-
nationaler Bankpraxis;

Bestätigung eine feststehende Verpflichtung
der bestätigenden Bank, zusätzlich zu derjeni-
gen der eröffnenden Bank, eine konforme Doku-
mentenvorlage zu honorieren oder negoziieren;

bestätigende Bank die Bank, die einem Akkre-
ditiv aufgrund Ermächtigung oder im Auftrag der
eröffnenden Bank ihre Bestätigung hinzufügt;

Akkreditiv jede wie auch immer benannte oder
bezeichnete Vereinbarung, die unwiderruflich ist
und dadurch eine feststehende Verpflichtung der
eröffnenden Bank begründet, eine konforme
Dokumentenvorlage zu honorieren;

Honorieren 

1. bei Sicht zu zahlen, wenn das Akkreditiv
durch Sichtzahlung benutzbar ist, 

2. eine Verpflichtung zur hinausgeschobenen
Zahlung zu übernehmen und bei Fälligkeit zu
zahlen, wenn das Akkreditiv durch hinausge-
schobene Zahlung benutzbar ist, 

3. einen vom Begünstigten gezogenen Wech-
sel („Tratte“) zu akzeptieren und diesen bei 
Fälligkeit zu zahlen, wenn das Akkreditiv durch 
Akzeptleistung benutzbar ist; 

eröffnende Bank die Bank, die ein Akkreditiv
im Auftrag des Auftraggebers oder in eigenem
Interesse eröffnet; 

Negoziierung der Ankauf von Tratten (die auf
eine andere Bank als die benannte Bank gezo-
gen sind) und/oder von Dokumenten aus einer
konformen Dokumentenvorlage durch die be-
nannte Bank unter Vorleistung oder Übernahme

einer Verpflichtung zur Vorleistung von Geldmit-
teln an den Begünstigten vor oder an dem Bank-
arbeitstag, an dem der Rembours an die be-
nannte Bank fällig ist; 

benannte Bank die Bank, bei der das Akkre-
ditiv benutzbar gestellt ist, oder im Fall eines
Akkreditivs, das bei jeder Bank benutzbar ge-
stellt ist, jede Bank. 

Dokumentenvorlage entweder die Vorlage
der Dokumente unter einem Akkreditiv bei der
eröffnenden Bank oder der benannten Bank
oder die vorgelegten Dokumente selbst; 

Einreicher ein Begünstigter, eine Bank oder
ein Dritter, der eine Dokumentenvorlage tätigt. 

Artikel 3: Auslegungen

Im Sinne dieser Regeln gilt: 

Wo immer anwendbar, schließen Worte im 
Singular den Plural ein, und Worte im Plural
schließen den Singular ein. 

Ein Akkreditiv ist selbst dann unwiderruflich,
wenn es keine dementsprechende Angabe ent-
hält. 

Ein Dokument kann handschriftlich, durch 
Faksimile-Unterschrift, perforierte Unterschrift,
Stempel, Symbol oder durch irgendeine andere
mechanische oder elektronische Authentisie-
rungsmethode unterzeichnet sein. 

Eine Bedingung, wonach ein Dokument lega-
lisiert, mit einem Sichtvermerk versehen, be-
glaubigt sein muss oder ähnliches, gilt als er-
füllt durch irgendeine Unterschrift, ein Zeichen,
einen Stempel oder Aufkleber auf dem Doku-
ment, wodurch diese Bedingung erfüllt zu sein
scheint. 

Filialen einer Bank in unterschiedlichen Ländern
gelten als separate Banken. 

Begriffe wie „erstklassig“, „gut bekannt“, „qua-
lifiziert“, „unabhängig“, „offiziell“, „kompetent“
oder „örtlich“, die zur Beschreibung eines Aus-
stellers eines Dokuments verwendet werden,
lassen jeden Aussteller mit Ausnahme des Be-
günstigten für die Ausstellung dieses Doku-
ments zu. 

Worte wie „prompt“, „unverzüglich“ oder „bald-
möglichst“ werden nicht beachtet, soweit nicht
gefordert ist, dass sie in einem Dokument zu
verwenden sind. 

Der Begriff „am oder um den“ oder ähnliche
Begriffe werden als eine Bestimmung ausge-
legt, wonach ein Ereignis innerhalb eines Zeit-
raums von fünf Kalendertagen vor bis fünf
Kalendertagen nach dem angegebenen Datum
eintreten muss, wobei der erste und letzte Tag
eingeschlossen sind. 

Die Worte „bis“, „bis zum“, „ab“ und „zwischen“
schließen, wenn sie zur Bestimmung einer Ver-
ladefrist verwendet werden, das angegebene
Datum oder die angegebenen Daten ein, und
die Worte „vor“ und „nach“ schließen das ange-
gebene Datum aus. 

Die Worte „ab“ und „nach“ schließen, wenn sie
zur Bestimmung eines Fälligkeitsdatums ver-
wendet werden, das angegebene Datum aus. 

Die Begriffe „erste Hälfte“ und „zweite Hälfte“
eines Monats bedeuten „1. bis 15. einschließ-
lich“ bzw. „16. bis letzter Tag des Monats ein-
schließlich“. 

Die Begriffe „Anfang“, „Mitte“ oder „Ende“ eines
Monats bedeuten „1. bis 10. einschließlich“,
„11. bis 20. einschließlich“ bzw. „21. bis letzter
Tag des Monats einschließlich“. 

Artikel 4: Akkreditive im Verhältnis 
zu Verträgen 

1. Ein Akkreditiv ist seiner Natur nach ein von
dem Kauf- oder anderen Vertrag, auf dem es
möglicherweise beruht, getrenntes Geschäft.
Banken haben in keiner Hinsicht etwas mit
einem solchen Vertrag zu tun und sind durch ihn
auch nicht gebunden, selbst wenn im Akkreditiv
irgendein Bezug darauf enthalten ist. Folglich ist
die Verpflichtung einer Bank zu honorieren, ne-
goziieren oder irgendeine andere Verpflichtung
unter dem Akkreditiv zu erfüllen, nicht abhängig
von Ansprüchen oder Einreden des Auftragge-
bers, die sich aus seinen Beziehungen zur eröff-
nenden Bank oder zum Begünstigten ergeben. 

Ein Begünstigter kann sich keinesfalls auf die ver-
traglichen Beziehungen berufen, die zwischen
den Banken oder zwischen dem Auftraggeber
und der eröffnenden Bank bestehen. 

2. Eine eröffnende Bank sollte jedem Versuch
des Auftraggebers, Kopien des zugrunde 
liegenden Vertrags, Proforma-Rechnung und
Ähnliches als integralen Bestandteil des Akkre-
ditivs aufzunehmen, entgegentreten. 

Artikel 5: Dokumente im Verhältnis zu
Waren, Dienstleistungen oder Leistungen 

Banken befassen sich mit Dokumenten und
nicht mit Waren, Dienstleistungen oder Leistun-
gen, auf die sich die Dokumente möglicher-
weise beziehen. 

Artikel 6: Benutzbarkeit, Verfalldatum 
und Ort für die Dokumentenvorlage 

1. Ein Akkreditiv muss die Bank angeben, bei
der es benutzbar ist, oder, ob es bei jeder Bank
benutzbar ist. Ein bei einer benannten Bank be-
nutzbares Akkreditiv ist auch bei der eröffnen-
den Bank benutzbar. 

2. Ein Akkreditiv muss angeben, ob es durch
Sichtzahlung, hinausgeschobene Zahlung,
Akzeptleistung oder Negoziierung benutzbar ist. 

3. Ein Akkreditiv darf nicht durch eine Tratte
gezogen auf den Auftraggeber benutzbar ge-
stellt sein. 

4.1 Ein Akkreditiv muss ein Verfalldatum für
die Dokumentenvorlage angeben. Ein für die
Honorierung oder Negoziierung angegebenes
Verfalldatum gilt als Verfalldatum für die Doku-
mentenvorlage. 

4.2 Der Ort der Bank, bei der das Akkreditiv
benutzbar ist, ist der Ort für die Dokumenten-
vorlage. Der Ort für die Dokumentenvorlage
unter einem bei jeder Bank benutzbaren Akkre-
ditiv ist der Ort jeder Bank. Ein Ort für die Doku-
mentenvorlage, der vom Ort der eröffnenden
Bank abweicht, gilt zusätzlich zum Ort der er-
öffnenden Bank. 

5. Vorbehaltlich der Bestimmung von Artikel 29
(1.) muss eine Dokumentenvorlage durch oder
für den Begünstigten am oder vor dem Verfall-
datum erfolgen. 
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Artikel 7: Verpflichtung der eröffnenden
Bank 

1. Werden die vorgeschriebenen Dokumente
der benannten Bank oder der eröffnenden Bank
vorgelegt und stellen eine konforme Dokumen-
tenvorlage dar, muss die eröffnende Bank hono-
rieren, wenn das Akkreditiv benutzbar ist durch: 

1.1 Sichtzahlung, hinausgeschobene Zahlung
oder Akzeptleistung bei der eröffnenden Bank;

1.2 Sichtzahlung bei einer benannten Bank und
diese benannte Bank nicht zahlt; 

1.3 hinausgeschobene Zahlung bei einer be-
nannten Bank und diese benannte Bank keine
Verpflichtung zur hinausgeschobenen Zahlung
übernimmt oder, falls sie eine Verpflichtung zur
hinausgeschobenen Zahlung übernommen hat,
bei Fälligkeit nicht zahlt; 

1.4 Akzeptleistung bei der benannten Bank
und diese benannte Bank eine auf sie gezogene
Tratte nicht akzeptiert oder, nachdem sie die
Tratte akzeptiert hat, bei Fälligkeit nicht zahlt; 

1.5 Negoziierung bei einer benannten Bank
und diese benannte Bank nicht negoziiert. 

2. Eine eröffnende Bank ist ab dem Zeitpunkt
der Eröffnung des Akkreditivs unwiderruflich zur
Honorierung verpflichtet. 

3. Eine eröffnende Bank verpflichtet sich, die
benannte Bank, die eine konforme Dokumenten-
vorlage honoriert oder negoziiert und die Doku-
mente an die eröffnende Bank versandt hat, zu
remboursieren. Rembours in Höhe des Betrags
der konformen Dokumentenvorlage unter einem
Akkreditiv, das durch Akzeptleistung oder hin-
ausgeschobene Zahlung benutzbar ist, ist bei
Fälligkeit zu leisten, unabhängig davon, ob die
benannte Bank vor Fälligkeit gezahlt oder ange-
kauft hat. Die Verpflichtung der eröffnenden
Bank, die benannte Bank zu remboursieren, ist
unabhängig von der Verpflichtung der eröffnen-
den Bank gegenüber dem Begünstigten. 

Artikel 8: Verpflichtung der bestätigenden
Bank 

1. Werden die vorgeschriebenen Dokumente
der bestätigenden Bank oder einer anderen be-
nannten Bank vorgelegt und stellen eine kon-
forme Dokumentenvorlage dar, muss die bestä-
tigende Bank: 

1.1 honorieren, wenn das Akkreditiv benutzbar
ist durch 

1.1.1 Sichtzahlung, hinausgeschobene Zahlung
oder Akzeptleistung bei der bestätigenden Bank; 

1.1.2 Sichtzahlung bei einer anderen benann-
ten Bank und diese benannte Bank nicht zahlt; 

1.1.3 hinausgeschobene Zahlung bei einer
anderen benannten Bank und diese benannte
Bank keine Verpflichtung zur hinausgeschobe-
nen Zahlung übernimmt oder, falls sie eine Ver-
pflichtung zur hinausgeschobenen Zahlung über-
nommen hat, bei Fälligkeit nicht zahlt; 

1.1.4 Akzeptleistung bei einer anderen be-
nannten Bank und diese benannte Bank eine auf
sie gezogene Tratte nicht akzeptiert oder, nach-
dem sie die Tratte akzeptiert hat, bei Fälligkeit
nicht zahlt; 

1.1.5 Negoziierung bei einer anderen benann-
ten Bank und diese benannte Bank nicht nego-
ziiert. 

1.2 ohne Regress negoziieren, wenn das Ak-
kreditiv durch Negoziierung bei der bestätigen-
den Bank benutzbar ist. 

2. Eine bestätigende Bank ist ab dem Zeit-
punkt der Hinzufügung ihrer Bestätigung zu dem
Akkreditiv unwiderruflich zur Honorierung oder
Negoziierung verpflichtet. 

3. Eine bestätigende Bank verpflichtet sich,
eine andere benannte Bank, die eine konforme
Dokumentenvorlage honoriert oder negoziiert
und die Dokumente an die bestätigende Bank
versandt hat, zu remboursieren. Rembours in
Höhe des Betrags der konformen Dokumenten-
vorlage unter einem Akkreditiv, das durch Ak-
zeptleistung oder hinausgeschobene Zahlung
benutzbar ist, ist bei Fälligkeit zu leisten, unab-
hängig davon, ob die benannte Bank diesen
Betrag vor Fälligkeit gezahlt oder angekauft
hat. Die Verpflichtung einer bestätigenden Bank,
eine andere benannte Bank zu remboursieren,
ist unabhängig von der Verpflichtung der bestä-
tigenden Bank gegenüber dem Begünstigten. 

4. Wenn eine Bank von der eröffnenden Bank
ermächtigt oder beauftragt ist, ein Akkreditiv 
zu bestätigen, hierzu aber nicht bereit ist, muss
sie die eröffnende Bank unverzüglich davon un-
terrichten und kann das Akkreditiv ohne Bestä-
tigung avisieren. 

Artikel 9: Avisierung von Akkreditiven und
Änderungen 

1. Ein Akkreditiv und jegliche Änderung kann
dem Begünstigten durch eine avisierende Bank
avisiert werden. Eine avisierende Bank, die nicht
bestätigende Bank ist, avisiert das Akkreditiv
und jegliche Änderungen, ohne irgendeine Ver-
pflichtung zu honorieren oder zu negoziieren. 

2. Durch die Avisierung des Akkreditivs oder
der Änderung gibt die avisierende Bank zu er-
kennen, dass sie sich der augenscheinlichen
Echtheit des Akkreditivs oder der Änderung ver-
gewissert hat und dass das Avis die Bedingun-
gen des ihr zugegangenen Akkreditivs oder der
ihr zugegangenen Änderung genau wieder gibt. 

3. Eine avisierende Bank kann sich einer ande-
ren Bank („zweite avisierende Bank“) zur Avisie-
rung des Akkreditivs und jeglicher Änderung an
den Begünstigten bedienen. Durch die Avisie-
rung des Akkreditivs oder der Änderung gibt die
zweite avisierende Bank zu erkennen, dass sie
sich der augenscheinlichen Echtheit des bei ihr
eingegangenen Avises vergewissert hat und
dass ihr Avis die Bedingungen des ihr zugegan-
genen Akkreditivs oder der ihr zugegangenen
Änderungen genau wieder gibt. 

4. Eine Bank, die sich der Dienste einer avisie-
renden oder zweiten avisierenden Bank zur 
Avisierung eines Akkreditivs bedient, muss die-
selbe Bank zur Avisierung von jeder Änderung
dazu benutzen. 

5. Wenn sich eine Bank, die mit der Avisierung
eines Akkreditivs oder einer Änderung beauf-
tragt ist, entschließt, dies nicht zu tun, muss sie
darüber unverzüglich die Bank unterrichten, von
der sie das Akkreditiv, die Änderung oder das
Avis erhalten hat. 

6. Wenn eine Bank mit der Avisierung eines
Akkreditivs oder einer Änderung beauftragt ist,
sich jedoch nicht der augenscheinlichen Echt-
heit des Akkreditivs, der Änderung oder des Avi-
ses vergewissern kann, muss sie unverzüglich
die Bank, von der sie den Auftrag erhalten zu
haben scheint, davon unterrichten. Wenn die

avisierende oder zweite avisierende Bank sich
dennoch zur Avisierung des Akkreditivs oder
der Änderung entschließt, muss sie den Begüns-
tigten oder die zweite avisierende Bank davon
unterrichten, dass sie sich nicht der augen-
scheinlichen Echtheit des Akkreditivs oder der
Änderung oder des Avises vergewissern 
konnte. 

Artikel 10: Änderungen 

1. Soweit Artikel 38 nichts anderes vorsieht,
kann ein Akkreditiv ohne die Zustimmung der
eröffnenden Bank, der möglicherweise vorhan-
denen bestätigenden Bank und des Begünstig-
ten weder geändert noch annulliert werden. 

2. Eine eröffnende Bank ist ab dem Zeitpunkt
der Erstellung einer Änderung unwiderruflich an
die Änderung gebunden. Eine bestätigende
Bank kann ihre Bestätigung auf eine Änderung
erstrecken und ist ab dem Zeitpunkt ihrer Avi-
sierung der Änderung unwiderruflich verpflich-
tet. Eine bestätigende Bank kann jedoch dem
Begünstigten eine Änderung auch avisieren,
ohne ihre Bestätigung darauf zu erstrecken,
und muss dann die eröffnende Bank unverzüg-
lich und den Begünstigten in ihrer Avisierung
unterrichten. 

3. Die Bedingungen des ursprünglichen Akkre-
ditivs (oder eines Akkreditivs mit zuvor ange-
nommenen Änderungen) bleiben für den Be-
günstigten in Kraft, bis der Begünstigte seine
Annahme der Änderung der Bank mitteilt, die
ihm die Änderung avisiert hat. Der Begünstigte
sollte mitteilen, ob er eine Änderung annimmt
oder ablehnt. Wenn der Begünstigte diese Mit-
teilung unterlässt, gilt die Dokumentenvorlage,
die dem Akkreditiv und jeglicher noch nicht 
angenommener Änderung entspricht, als Mit-
teilung der Annahme der Änderung durch den
Begünstigten. Ab diesem Zeitpunkt ist das Ak-
kreditiv geändert. 

4. Eine Bank, die eine Änderung avisiert, sollte
die Bank, von der sie die Änderung erhalten hat,
von jeglicher Mitteilung über die Annahme oder
Ablehnung informieren. 

5. Eine teilweise Annahme einer Änderung ist
nicht erlaubt und gilt als Mitteilung über die Ab-
lehnung der Änderung. 

6. Eine Bestimmung in einer Änderung des
Inhalts, dass die Änderung wirksam werden soll,
sofern der Begünstigte sie nicht binnen einer
bestimmten Frist ablehnt, wird nicht beachtet. 

Artikel 11: Akkreditive und Änderungen
per Telekommunikation und Voravis 

1. Eine authentisierte Telekommunikation eines
Akkreditivs oder einer Änderung gilt als das ope-
rative Akkreditiv oder als die operative Ände-
rungsmitteilung; eine darauf folgende briefliche
Bestätigung wird nicht beachtet. 

Wenn eine Telekommunikation den Hinweis „voll-
ständige Einzelheiten folgen“ (oder Worte ähn-
licher Bedeutung) enthält oder angibt, dass die
briefliche Bestätigung das operative Akkreditiv
oder die operative Änderungsmitteilung sein
soll, dann wird die Telekommunikation nicht als
das operative Akkreditiv oder die operative Än-
derungsmitteilung angesehen. Die eröffnende
Bank muss dann unverzüglich das operative
Akkreditiv oder die operative Änderungsmittei-
lung erstellen mit Bedingungen, die der Tele-
kommunikation nicht widersprechen. 
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2. Eine Voranzeige („Voravis“) über die Eröff-
nung oder Änderung eines Akkreditivs soll nur
versendet werden, wenn die eröffnende Bank
bereit ist, das operative Akkreditiv oder die ope-
rative Änderungsmitteilung zu erstellen. Die er-
öffnende Bank, die ein Voravis versendet, ist
unwiderruflich verpflichtet, das operative Akkre-
ditiv oder die operative Änderungsmitteilung un-
verzüglich, mit Bedingungen, die dem Voravis
nicht widersprechen, zu erstellen. 

Artikel 12: Nominierung 

1. Sofern die benannte Bank nicht die bestä-
tigende Bank ist, begründet die Ermächtigung
zu honorieren oder zu negoziieren, keine Ver-
pflichtung der benannten Bank zur Honorierung
oder Negoziierung, es sei denn, die benannte
Bank hat diese ausdrücklich übernommen und
dies dem Begünstigten mitgeteilt. 

2. Durch die Benennung einer Bank zur Akzep-
tierung einer Tratte oder zur Übernahme einer
Verpflichtung zur hinausgeschobenen Zahlung
ermächtigt die eröffnende Bank diese benannte
Bank, ihr Akzept oder ihre eingegangene Ver-
pflichtung zur hinausgeschobenen Zahlung im
Voraus zu zahlen oder anzukaufen. 

3. Erhalt oder Prüfung und Weiterleitung von
Dokumenten durch eine benannte Bank, die 
keine bestätigende Bank ist, verpflichtet die be-
nannte Bank nicht zur Honorierung oder Negozi-
ierung, stellt aber auch keine Honorierung oder
Negoziierung dar. 

Artikel 13: Bank-zu-Bank Rembours-
vereinbarungen 

1. Wenn ein Akkreditiv bestimmt, dass Rem-
bours seitens der nominierten Bank („Rembours
beanspruchende Bank“) durch Anforderung bei
einer anderen Partei („Remboursbank“) erlangt
werden soll, muss das Akkreditiv angeben, ob
der Rembours den ICC-Regeln für Bank-zu-Bank
Rembourse unterliegen soll, die zum Zeitpunkt
der Eröffnung des Akkreditivs in Kraft sind. 

2. Wenn ein Akkreditiv nicht angibt, dass der
Rembours den ICC-Regeln für Bank-zu-Bank
Rembourse unterliegt, gilt Folgendes: 

2.1 Eine eröffnende Bank muss der Rembours-
bank eine Remboursermächtigung erteilen, die
mit der Benutzbarkeit des Akkreditivs in Ein-
klang steht. Die Remboursermächtigung sollte
kein Verfalldatum tragen. 

2.2 Von einer Rembours beanspruchenden
Bank soll nicht verlangt werden, der Rembours-
bank eine Bestätigung über die Erfüllung der
Akkreditiv-Bedingungen zu übermitteln. 

2.3 Eine eröffnende Bank haftet für jeglichen
Zinsverlust sowie jegliche Auslagen, wenn der
Rembours von der Remboursbank nicht auf
erstes Anfordern gemäß den Akkreditiv-Bedin-
gungen geleistet wird. 

2.4 Die Spesen der Remboursbank gehen zu
Lasten der eröffnenden Bank. Wenn jedoch die
Spesen zu Lasten des Begünstigten gehen,
liegt es in der Verantwortung der eröffnenden
Bank, einen entsprechenden Hinweis in das
Akkreditiv und die Remboursermächtigung auf-
zunehmen. Wenn die Spesen der Rembours-
bank zu Lasten des Begünstigten gehen, müs-
sen sie bei Leistung des Rembourses von dem
an die Rembours beanspruchende Bank zu zah-
lenden Betrag abgezogen werden. Wenn kein
Rembours geleistet wird, bleibt die eröffnende
Bank für die Spesen der Remboursbank haftbar. 

3. Eine eröffnende Bank wird von ihren Ver-
pflichtungen zur Remboursleistung nicht befreit,
wenn die Remboursbank nicht auf erstes Anfor-
dern Rembours leistet. 

Artikel 14: Grundsatz der Dokumenten-
prüfung 

1. Eine benannte Bank, die gemäß ihrer Benen-
nung handelt, eine möglicherweise vorhandene
bestätigende Bank und die eröffnende Bank
müssen die Dokumentenvorlage prüfen, um
allein aufgrund der Dokumente zu entscheiden,
ob die Dokumente ihrer äußeren Aufmachung
nach eine konforme Dokumentenvorlage zu bil-
den scheinen. 

2. Eine benannte Bank, die gemäß ihrer Be-
nennung handelt, eine möglicherweise vorhan-
dene bestätigende Bank und die eröffnende
Bank haben jeweils maximal fünf Bankarbeits-
tage nach dem Tag der Dokumentenvorlage um
zu entscheiden, ob eine Dokumentenvorlage
konform ist. Dieser Zeitraum wird nicht verkürzt
oder anderweitig beeinflusst von einem Verfall-
datum oder letzten Tag für die Dokumentenvor-
lage an oder nach dem Tag der tatsächlichen
Dokumentenvorlage. 

3. Eine Dokumentenvorlage, die ein oder meh-
rere Original-Transportdokumente gemäß Arti-
keln 19, 20, 21, 22, 23, 24 oder 25 mit ein-
schließt, muss von dem oder für den Begüns-
tigten nicht später als 21 Kalendertage nach
dem gemäß diesen Regeln bestimmten Verlade-
datum, aber in jedem Fall nicht später als an
dem Verfalldatum des Akkreditivs vorgelegt
werden. 

4. Angaben in einem Dokument, im Zusammen-
hang mit dem Akkreditiv, dem Dokument selbst
und dem Standard internationaler Bankpraxis
gelesen, müssen nicht identisch sein mit Anga-
ben in diesem Dokument, irgendeinem anderen
vorgeschriebenen Dokument oder dem Akkre-
ditiv, dürfen damit aber auch nicht im Wider-
spruch stehen. 

5. In anderen Dokumenten als der Handels-
rechnung kann die Beschreibung der Waren,
Dienstleistungen oder Leistungen, soweit ange-
geben, in allgemeinen Begriffen gehalten sein,
die nicht im Widerspruch zu ihrer Beschreibung
im Akkreditiv stehen. 

6. Wenn ein Akkreditiv die Vorlage eines ande-
ren Dokuments als ein Transportdokument, Ver-
sicherungsdokument oder eine Handelsrech-
nung verlangt, ohne den Aussteller des Doku-
ments oder dessen Inhaltsmerkmale zu bestim-
men, nehmen Banken das Dokument so an, wie
es vorgelegt wird, wenn sein Inhalt die Funktion
des verlangten Dokuments zu erfüllen scheint
und im übrigen Artikel 14 (4.) entspricht. 

7. Ein vorgelegtes Dokument, das in dem Ak-
kreditiv nicht verlangt ist, wird nicht beachtet
und kann dem Einreicher zurückgegeben wer-
den. 

8. Wenn ein Akkreditiv eine Bedingung enthält,
ohne das zum Erfüllungsnachweis vorzulegende
Dokument anzugeben, betrachten die Banken
eine solche Bedingung als nicht angegeben und
werden sie nicht beachten. 

9. Ein Dokument kann vor dem Ausstellungs-
datum des Akkreditivs datiert sein, darf aber
nicht später datiert sein als das Datum der Doku-
mentenvorlage. 

10. Wenn die Adressen des Begünstigten und
des Auftraggebers in einem vorgeschriebenen
Dokument enthalten sind, müssen sie nicht den
Adressen entsprechen, die im Akkreditiv und in
einem anderen vorgeschriebenen Dokument
angegeben sind, müssen aber in demselben
Land angesiedelt sein wie die entsprechenden
im Akkreditiv erwähnten Adressen. Kontakt-
daten (Telefax, Telefon, E-Mail und Ähnliches),
die als Teil der Adresse des Begünstigten und
Auftraggebers genannt sind, werden nicht be-
achtet. Ist jedoch die Adresse bzw. Kontakt-
daten des Auftraggebers in einem Transport-
dokument gemäß Artikel 19, 20, 21, 22, 23,
24 oder 25 als Teil der Empfänger- oder „Notify-
Address“-Angaben anzugeben, müssen sie den
Akkreditiv-Bedingungen entsprechen. 

11. Der Ablader oder Absender der Waren in
einem Dokument muss nicht der Akkreditiv-
Begünstigte sein. 

12. Ein Transportdokument kann von jeder
anderen Person als dem Frachtführer, Eigen-
tümer, Master oder Charterer ausgestellt sein,
vorausgesetzt, das Transportdokument erfüllt
die Anforderungen der Artikel 19, 20, 21, 22,
23 oder 24 dieser Regeln. 

Artikel 15: Konforme Dokumentenvorlage 

1. Wenn eine eröffnende Bank entscheidet,
dass eine Dokumentenvorlage konform ist,
muss sie honorieren. 

2. Wenn eine bestätigende Bank entscheidet,
dass eine Dokumentenvorlage konform ist,
muss sie honorieren oder negoziieren und die
Dokumente an die eröffnende Bank senden. 

3. Wenn eine benannte Bank entscheidet, dass
eine Dokumentenvorlage konform ist, und hono-
riert oder negoziiert, muss sie die Dokumente
an die bestätigende Bank oder die eröffnende
Bank senden. 

Artikel 16: Unstimmige Dokumente, 
Verzicht auf Geltendmachung der 
Unstimmigkeiten und Benachrichtigung 

1. Wenn eine benannte Bank, die gemäß ihrer
Benennung handelt, eine möglicherweise vor-
handene bestätigende Bank oder die eröffnen-
de Bank entscheidet, dass eine Dokumenten-
vorlage nicht konform ist, kann sie ablehnen 
zu honorieren oder zu negoziieren. 

2. Wenn eine eröffnende Bank entscheidet,
dass eine Dokumentenvorlage nicht konform
ist, kann sie sich in eigenem Ermessen zwecks
Verzichts auf Geltendmachung der Unstimmig-
keiten („Verzicht“) an den Auftraggeber wenden.
Dadurch verlängert sich jedoch nicht der in 
Artikel 14 (2.) erwähnte Zeitraum. 

3. Wenn eine benannte Bank, die gemäß ihrer
Benennung handelt, eine möglicherweise vor-
handene bestätigende Bank oder die eröffnen-
de Bank sich entscheidet, abzulehnen zu hono-
rieren oder zu negoziieren, muss sie dem Ein-
reicher eine einzige dementsprechende Mittei-
lung senden. 

Diese Mitteilung muss angeben, 

3.1 dass die Bank sich weigert zu honorieren
oder zu negoziieren; 

und 

3.2 jede Unstimmigkeit, wegen der sich die
Bank weigert zu honorieren oder zu negoziieren;

und 
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4. Wenn ein Akkreditiv die Vorlage von Kopien
von Dokumenten verlangt, ist die Vorlage ent-
weder von Originalen oder von Kopien zulässig. 

5. Wenn ein Akkreditiv die Vorlage von mehr-
fachen Exemplaren von Dokumenten durch Be-
griffe wie „doppelt“, „zweifach“ oder „zwei Exem-
plare“ verlangt, gilt dies als erfüllt, wenn min-
destens ein Original und in verbleibender Anzahl
Kopien vorgelegt werden, es sei denn, das Doku-
ment gibt selbst etwas anderes an. 

Artikel 18: Handelsrechnung 

1. Eine Handelsrechnung: 

1.1 muss dem Anschein nach vom Begünstig-
ten ausgestellt sein (vorbehaltlich der Bestim-
mungen des Artikels 38); 

1.2 muss auf den Namen des Auftraggebers
lauten (vorbehaltlich der Bestimmungen des
Artikels 38 (7.)); 

1.3 muss in der Währung des Akkreditivs auf-
gemacht sein; 

und 

1.4 braucht nicht unterzeichnet zu sein. 

2. Eine benannte Bank, die gemäß ihrer Be-
nennung handelt, eine möglicherweise vorhan-
dene bestätigende Bank oder die eröffnende
Bank kann eine Handelsrechnung akzeptieren,
die auf einen die Akkreditivsumme übersteigen-
den Betrag lautet, und ihre Entscheidung bindet
alle Beteiligten, vorausgesetzt, die in Frage ste-
hende Bank hat nicht für einen höheren Betrag
honoriert oder negoziiert, als im Akkreditiv
erlaubt ist. 

3. Die Beschreibung der Waren, Dienstleistun-
gen oder Leistungen in der Handelsrechnung
muss mit der Beschreibung im Akkreditiv über-
einstimmen. 

Artikel 19: Transportdokument über 
mindestens zwei verschiedene 
Beförderungsarten 

1. Ein wie auch immer benanntes Transport-
dokument über mindestens zwei verschiedene
Beförderungsarten (Dokument für multimodalen
oder kombinierten Transport) muss dem
Anschein nach: 

1.1 den Namen des Frachtführers angeben
und unterzeichnet sein vom 

– Frachtführer oder einem namentlich genann-
ten Agenten für den Frachtführer, 

oder

– Master oder einem namentlich genannten
Agenten für den Master. 

Jede Unterschrift des Frachtführers, Master
oder Agenten muss als diejenige des Frachtfüh-
rers, Master oder Agenten gekennzeichnet sein. 

Jede Unterschrift eines Agenten muss angeben,
ob der Agent für den Frachtführer oder für den
Master gezeichnet hat. 

1.2 ausweisen, dass die Ware an dem im Ak-
kreditiv vorgeschriebenen Ort versandt, über-
nommen oder an Bord verladen worden ist, und
zwar durch: 

– vorgedruckten Wortlaut, 

oder 

3.3.1 dass die Bank die Dokumente bis zum
Erhalt weiterer Anweisungen vom Einreicher bei
sich hält; 

oder 

3.3.2 dass die eröffnende Bank die Dokumen-
te hält, bis sie einen Verzicht von dem Auftrag-
geber erhält und diesen annimmt oder vor ihrer
Verzichtsannahme weitere Instruktionen von
dem Einreicher erhält; 

oder 

3.3.3 dass die Bank die Dokumente zurück-
sendet; 

oder 

3.3.4 dass die Bank in Überstimmung mit vor-
her von dem Einreicher erhaltenen Weisungen
handelt. 

4. Die in Artikel 16 (3.) verlangte Mitteilung
muss durch Telekommunikation oder, wenn 
dies nicht möglich ist, auf anderem schnellen
Weg nicht später als am Ende des fünften Bank-
arbeitstags nach dem Tag der Dokumentenvor-
lage erfolgen. 

5. Eine benannte Bank, die gemäß ihrer Be-
nennung handelt, eine möglicherweise vorhan-
dene bestätigende Bank oder die eröffnende
Bank kann, nachdem sie die Mitteilung gemäß
Artikel 16 (3.3.1 oder 3.3.2) gemacht hat, die
Dokumente jederzeit dem Einreicher zurück-
senden. 

6. Wenn eine eröffnende Bank oder eine bestä-
tigende Bank nicht gemäß den Bestimmungen
dieses Artikels handelt, kann sie nicht geltend
machen, dass die Dokumente nicht konform
vorliegen. 

7. Wenn eine eröffnende Bank sich weigert zu
honorieren oder eine bestätigende Bank sich
weigert zu honorieren oder zu negoziieren und
eine dementsprechende Mitteilung gemäß die-
sem Artikel gemacht hat, dann ist sie berech-
tigt, Rückzahlung jedes geleisteten Rembourses
zuzüglich Zinsen zu verlangen. 

Artikel 17: Originale und Kopien 
von Dokumenten 

1. Es ist mindestens ein Original von jedem 
im Akkreditiv vorgeschriebenen Dokument vor-
zulegen. 

2. Eine Bank behandelt jedes Dokument als
Original, das Originalunterschriften, Zeichen,
Stempel oder Aufkleber des Ausstellers des
Dokuments zu tragen scheint, es sei denn, das
Dokument weist aus, kein Original zu sein. 

3. Soweit sich aus einem Dokument nichts
anderes ergibt, akzeptiert eine Bank auch ein
Dokument als Original, wenn es 

3.1 vom Aussteller handschriftlich oder eigen-
händig mit der Maschine geschrieben, perfo-
riert oder gestempelt zu sein scheint; 

oder 

3.2 auf dem Originalbriefpapier des Ausstellers
erstellt zu sein scheint; 

oder 

3.3 angibt, dass es ein Original ist, es sei denn,
diese Angabe scheint sich nicht auf das vorge-
legte Dokument zu beziehen. 

– Stempel oder Vermerk, der das Datum an-
gibt, an dem die Ware versandt, übernom-
men oder an Bord verladen worden ist. 

Das Ausstellungsdatum des Transportdoku-
ments gilt als das Datum der Versendung, Über-
nahme oder Verladung an Bord und als das Ver-
ladedatum. Wenn jedoch das Transportdoku-
ment durch Stempel oder Vermerk ein Datum
der Versendung, Übernahme oder Verladung an
Bord angibt, gilt dieses Datum als das Verlade-
datum. 

1.3 den Versand-, Übernahme- oder Verladeort
und einen endgültigen Bestimmungsort gemäß
dem Akkreditiv ausweisen, unabhängig davon,
ob: 

1.3.1 das Transportdokument zusätzlich einen
anderen Versand-, Übernahme- oder Verladeort
oder endgültigen Bestimmungsort ausweist

oder 

1.3.2 das Transportdokument den Hinweis
„intended“ oder einen ähnlichen Vorbehalt in Be-
zug auf das Schiff, den Verlade- oder Löschungs-
hafen enthält. 

1.4 das einzige Original des Transportdoku-
ments oder, wenn es in mehr als einem Original
ausgestellt ist, der im Transportdokument an-
gegebene volle Satz sein. 

1.5 die Beförderungsbedingungen enthalten
oder auf eine andere Quelle verweisen, die die-
se Beförderungsbedingungen enthält (Kurzform-
oder Blanko-Rückseite-Transportdokument); der
Inhalt der Beförderungsbedingungen wird nicht
geprüft. 

1.6 keinen Hinweis enthalten, dass es einer
Charterpartie unterliegt. 

2. Umladung im Sinne dieses Artikels bedeutet
Ausladen aus einem Beförderungsmittel und
Wiederverladen auf ein anderes Beförderungs-
mittel (derselben Beförderungsart oder einer
anderen Beförderungsart) während des Trans-
ports vom Versand-, Übernahme- oder Verlade-
ort zum endgültigen Bestimmungsort, wie sie
im Akkreditiv vorgeschrieben sind. 

3.1 Ein Transportdokument darf vorsehen,
dass Umladung der Ware stattfinden wird oder
kann, vorausgesetzt, dass der gesamte Trans-
port durch ein und dasselbe Transportdoku-
ment gedeckt ist. 

3.2 Ein Transportdokument, das vorsieht, 
dass Umladung stattfinden wird oder kann, ist
aufnahmefähig, selbst wenn das Akkreditiv
Umladung verbietet. 

Artikel 20: Konnossement 

1. Ein wie auch immer benanntes Konnosse-
ment muss dem Anschein nach: 

1.1 den Namen des Frachtführers ausweisen
und unterzeichnet sein vom 

– Frachtführer oder einem namentlich genann-
ten Agenten für den Frachtführer, 

oder 

– Master oder einem namentlich genannten
Agenten für den Master. 

Jede Unterschrift des Frachtführers, Master
oder Agenten muss als diejenige des Frachtfüh-
rers, Master oder Agenten gekennzeichnet sein. 
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Jede Unterschrift eines Agenten muss angeben,
ob der Agent für den Frachtführer oder für den
Master gezeichnet hat. 

1.2 ausweisen, dass die Ware an dem im Ak-
kreditiv vorgeschriebenen Ort an Bord eines
namentlich genannten Schiffes verschifft worden
ist, und zwar durch: 

– vorgedruckten Wortlaut, 

oder 

– einen An-Bord-Vermerk, der das Datum angibt,
an dem die Ware an Bord verladen worden
ist. 

Das Ausstellungsdatum des Konnossements gilt
als das Verladedatum, es sei denn, das Konnos-
sement enthält einen An-Bord-Vermerk, der das
Verladedatum angibt, wodurch das im An-Bord-
Vermerk angegebene Datum als das Verlade-
datum gilt. 

Weist das Konnossement den Hinweis „intended
vessel“ oder eine ähnliche Einschränkung in
Bezug auf den Namen des Schiffes aus, ist ein
An-Bord-Vermerk, der das Verladedatum und
den Namen des tatsächlich benutzten Schiffes
ausweist, erforderlich. 

1.3 den Transport vom Verladehafen zum
Löschungshafen, wie sie im Akkreditiv vorge-
schrieben sind, ausweisen. 

Wenn das Konnossement nicht den Verladehafen
ausweist, der im Akkreditiv als Verladehafen
vorgeschrieben ist oder wenn es den Hinweis
„intended“ oder eine ähnliche Einschränkung in
Bezug auf den Verladehafen enthält, ist ein An-
Bord-Vermerk erforderlich, der den Verlade-
hafen, wie er im Akkreditiv vorgeschrieben ist,
das Verladedatum und den Namen des Schiffes
angibt. Diese Bestimmung gilt auch, wenn die
Verladung an Bord oder die Verschiffung auf
einem namentlich genannten Schiff durch einen
auf dem Konnossement vorgedruckten Wortlaut
ausgewiesen ist. 

1.4 das einzige Original des Transportdoku-
ments oder, wenn es in mehr als einem Original
ausgestellt ist, der im Transportdokument an-
gegebene volle Satz sein. 

1.5 die Beförderungsbedingungen enthalten
oder auf eine andere Quelle verweisen, die die-
se Beförderungsbedingungen enthält (Kurzform-
oder Blanko-Rückseite-Transportdokument); der
Inhalt der Beförderungsbedingungen wird nicht
geprüft. 

1.6 keinen Hinweis enthalten, dass es einer
Charterpartie unterliegt. 

2. Umladung im Sinne dieses Artikels bedeutet
Ausladen aus einem Schiff und Wiederverladen
auf ein anderes Schiff während des Transports
vom Verladehafen zum Bestimmungshafen, wie
sie im Akkreditiv vorgeschrieben sind. 

3.1 Ein Konnossement darf vorsehen, dass
Umladung der Ware stattfinden wird oder kann,
vorausgesetzt, dass der gesamte Transport
durch ein und dasselbe Konnossement gedeckt
ist. 

3.2 Wenn gemäß Angabe im Konnossement
die Ware im Container, Anhänger oder „LASH“-
Leichter verladen ist, ist ein Konnossement, das
ausweist, dass Umladung der Ware stattfinden
kann oder wird, aufnahmefähig, selbst wenn
das Akkreditiv Umladung verbietet. 

4. Klauseln in einem Konnossement, mit denen
sich der Frachtführer das Recht zur Umladung
vorbehält, werden nicht beachtet. 

Artikel 21: Nichtbegebbarer Seefrachtbrief 

1. Ein wie auch immer benannter Nichtbegeb-
barer Seefrachtbrief muss dem Anschein nach: 

1.1 den Namen des Frachtführers ausweisen
und unterzeichnet sein vom 

– Frachtführer oder einem namentlich genann-
ten Agenten für den Frachtführer, 

oder 

– Master oder einem namentlich genannten
Agenten für den Master. 

Jede Unterschrift des Frachtführers, Master
oder Agenten muss als diejenige des Frachtfüh-
rers, Master oder Agenten gekennzeichnet sein. 

Jede Unterschrift eines Agenten muss angeben,
ob der Agent für den Frachtführer oder für den
Master gezeichnet hat. 

1.2 ausweisen, dass die Ware an dem im Ak-
kreditiv vorgeschriebenen Ort an Bord eines
namentlich genannten Schiffes verschifft worden
ist, und zwar durch 

– vorgedruckten Wortlaut, 

oder 

– einen An-Bord-Vermerk, der das Datum angibt,
an dem die Ware an Bord verladen worden
ist. 

Das Ausstellungsdatum des Nichtbegebbaren
Seefrachtbriefs gilt als das Verladedatum, es
sei denn, der Nichtbegebbare Seefrachtbrief
enthält einen An-Bord-Vermerk, der das Verlade-
datum angibt, wodurch das im An-Bord-Vermerk
angegebene Datum als das Verladedatum gilt. 

Weist der Nichtbegebbare Seefrachtbrief den
Vermerk „intended vessel“ oder eine ähnliche
Einschränkung in Bezug auf den Namen des
Schiffes aus, ist ein An-Bord-Vermerk, der das
Verladedatum und den Namen des tatsächlich
benutzten Schiffes ausweist, erforderlich. 

1.3 den Transport vom Verladehafen zum
Löschungshafen, wie sie im Akkreditiv vorge-
schrieben sind, ausweisen. 

Wenn der Nichtbegebbare Seefrachtbrief nicht
den Verladehafen ausweist, der im Akkreditiv
als Verladehafen vorgeschrieben ist, oder wenn
er den Hinweis „intended“ oder eine ähnliche
Einschränkung in Bezug auf den Verladehafen
enthält, ist ein An-Bord-Vermerk erforderlich,
der den Verladehafen, wie er im Akkreditiv vor-
geschrieben ist, das Verladedatum und den
Namen des Schiffes angibt. Diese Bestimmung
gilt auch, wenn die Verladung an Bord oder die
Verschiffung auf einem namentlich genannten
Schiff durch einen auf dem Konnossement vor-
gedruckten Wortlaut ausgewiesen ist. 

1.4 das einzige Original des Transportdoku-
ments oder, wenn es in mehr als einem Original
ausgestellt ist, der im Transportdokument an-
gegebene volle Satz sein. 

1.5 die Beförderungsbedingungen enthalten
oder auf eine andere Quelle verweisen, die diese
Beförderungsbedingungen enthält (Kurzform-
oder Blanko-Rückseite-Transportdokument). Der
Inhalt der Beförderungsbedingungen wird nicht
geprüft. 

1.6 keinen Hinweis enthalten, dass es einer
Charterpartie unterliegt. 

2. Umladung im Sinne dieses Artikels bedeutet
Ausladen aus einem Schiff und Wiederverladen
auf ein anderes Schiff während des Transports
vom Verladehafen zum Bestimmungshafen, wie
sie im Akkreditiv vorgeschrieben sind. 

3.1 Ein Nichtbegebbarer Seefrachtbrief darf
vorsehen, dass Umladung der Ware stattfinden
wird oder kann, vorausgesetzt, dass der ge-
samte Transport durch ein und denselben Nicht-
begebbaren Seefrachtbrief gedeckt ist.  

3.2 Wenn gemäß Angabe im Nichtbegebbaren
Seefrachtbrief die Ware im Container, Anhänger
oder „LASH“-Leichter verladen ist, ist ein Nicht-
begebbarer Seefrachtbrief, der ausweist, dass
Umladung der Ware stattfinden kann oder wird,
aufnahmefähig, selbst wenn das Akkreditiv
Umladung verbietet. 

4. Klauseln im Nichtbegebbaren Seefrachtbrief,
mit der sich der Frachtführer das Recht zur
Umladung vorbehält, werden nicht beachtet. 

Artikel 22: Charterpartie-Konnossement 

1. Ein wie auch immer benanntes Konnosse-
ment, das einen Hinweis enthält, dass es einer
Charterpartie unterliegt (Charterpartie-Konnos-
sement), muss dem Anschein nach: 

1.1 unterzeichnet sein vom: 

– Master oder einem namentlich genannten
Agenten für den Master, 

oder 

– Schiffseigner oder einem namentlich genann-
ten Agenten für den Schiffseigner, 

oder 

– Charterer oder einem namentlich genannten
Agenten für den Charterer. 

Jede Unterschrift des Master, Eigentümers,
Charterer oder Agenten muss als diejenige des
Master, Eigentümers, Charterer oder Agenten
gekennzeichnet sein. 

Jede Unterschrift des Agenten muss angeben,
ob der Agent für den Master, Eigentümer oder
Charterer gezeichnet hat. 

Ein Agent, der für einen Eigentümer oder Char-
terer zeichnet, muss den Namen des Eigen-
tümers oder Charterer angeben. 

1.2 ausweisen, dass die Ware an dem im Ak-
kreditiv vorgeschriebenen Ort an Bord eines
namentlich genannten Schiffes verschifft worden
ist, und zwar durch: 

– vorgedruckten Wortlaut, 

oder 

– einen An-Bord-Vermerk, der das Datum angibt,
an dem die Ware an Bord verladen worden
ist. 

Das Ausstellungsdatum des Charterpartie-Kon-
nossements gilt als das Verladedatum, es sei
denn, das Charterpartie-Konnossement enthält
einen An-Bord-Vermerk, der das Verladedatum
angibt, wodurch das im An-Bord-Vermerk ange-
gebene Datum als das Verladedatum gilt. 
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1.3 den Transport vom Verladehafen zum
Löschungshafen, wie sie im Akkreditiv vorge-
schrieben sind, ausweisen; der Löschungshafen
kann auch in der Form mehrerer Häfen oder
einer geografischen Region ausgewiesen sein,
wie sie im Akkreditiv vorgeschrieben sind. 

1.4 das einzige Original des Transportdoku-
ments oder, wenn es in mehr als einem Original
ausgestellt ist, der im Transportdokument an-
gegebene volle Satz sein. 

2. Banken prüfen Charterpartie-Verträge nicht,
selbst wenn sie nach den Akkreditiv-Bedingun-
gen vorzulegen sind. 

Artikel 23: Lufttransportdokument 

1. Ein wie auch immer benanntes Lufttransport-
dokument muss dem Anschein nach: 

1.1 den Namen des Frachtführers angeben
und unterzeichnet sein vom: 

– Frachtführer, 

oder 

– einem namentlich genannten Agenten für den
Frachtführer. 

Jede Unterschrift des Frachtführers oder Agen-
ten muss als diejenige des Frachtführers oder
Agenten gekennzeichnet sein. 

Jede Unterschrift eines Agenten muss angeben,
dass der Agent für den Frachtführer gezeichnet
hat. 

1.2 ausweisen, dass die Ware zur Beförderung
angenommen worden ist. 

1.3 das Ausstellungsdatum ausweisen. Dieses
Datum gilt als das Verladedatum, es sei denn,
das Lufttransportdokument enthält einen spe-
ziellen, das tatsächliche Verladedatum auswei-
senden Vermerk, wodurch das in diesem Ver-
merk ausgewiesene Datum als das Verlade-
datum gilt. 

Sonstige Angaben, die auf dem Lufttransport-
dokument zu Flugnummer und Flugdatum er-
scheinen, werden für die Bestimmung des Ver-
ladedatums nicht beachtet. 

1.4 den im Akkreditiv vorgeschriebenen Abflug-
hafen und Bestimmungsflughafen ausweisen; 

1.5 das für den Absender oder Ablader be-
stimmte Original sein, selbst wenn das Akkredi-
tiv einen vollen Satz Originale vorschreibt. 

1.6 Beförderungsbedingungen enthalten oder
auf eine andere Quelle verweisen, die diese Be-
förderungsbedingungen enthält. Der Inhalt der
Beförderungsbedingungen wird nicht geprüft. 

2. Umladung im Sinne dieses Artikels bedeutet
Ausladen aus einem Flugzeug und Wiederver-
laden auf ein anderes Flugzeug während des
Transports vom Abflughafen zum Bestimmungs-
flughafen, wie sie im Akkreditiv vorgeschrieben
sind. 

3.1 Ein Lufttransportdokument darf vorsehen,
dass Umladung der Ware stattfinden wird oder
kann, vorausgesetzt, dass der gesamte Trans-
port durch ein und dasselbe Lufttransportdoku-
ment gedeckt ist. 

3.2 Ein Lufttransportdokument, das ausweist,
dass Umladung der Ware stattfinden kann oder
wird, ist aufnahmefähig, selbst wenn das Akkre-
ditiv Umladung verbietet. 

Artikel 24: Dokumente des Straßen-,
Eisenbahn- oder Binnenschiffstransports 

1. Ein wie auch immer benanntes Straßen-,
Eisenbahn- oder Binnenschiffs-Transportdoku-
ment muss dem Anschein nach: 

1.1 den Namen des Frachtführers ausweisen
und: 

– vom Frachtführer oder einem namentlich ge-
nannten Agenten für den Frachtführer unter-
zeichnet sein, 

oder 

– den Empfang der Ware durch Unterschrift,
Stempel oder Vermerk des Frachtführers oder
eines namentlich genannten Agenten für den
Frachtführer ausweisen. 

Jede(r) Unterschrift, Stempel oder Vermerk über
den Empfang der Ware durch den Frachtführer
oder Agenten muss als die-/derjenige des Fracht-
führers oder Agenten gekennzeichnet sein. 

Jede(r) Unterschrift, Stempel oder Vermerk über
den Empfang der Ware durch den Agenten muss
angeben, dass der Agent für den Frachtführer
gezeichnet oder gehandelt hat. 

Wenn ein Eisenbahn-Transportdokument den
Frachtführer nicht identifiziert, ist jede(r) Unter-
schrift oder Stempel der Eisenbahngesellschaft
als Nachweis dafür, dass das Dokument vom
Frachtführer gezeichnet ist, akzeptabel. 

1.2 das Verladedatum oder das Datum aus-
weisen, an dem die Ware zur Verladung, Versen-
dung oder Beförderung an dem im Akkreditiv
vorgeschriebenen Ort in Empfang genommen
worden ist. Sofern das Transportdokument nicht
einen datierten Empfangsstempel oder eine
Angabe des Empfangsdatums oder des Verlade-
datums enthält, gilt das Ausstellungsdatum des
Transportdokuments als Verladedatum. 

1.3 den Verladeort und den Bestimmungsort,
wie sie im Akkreditiv vorgeschrieben sind, aus-
weisen. 

2.1 Ein Straßen-Transportdokument muss dem
Anschein nach das für den Absender oder Ab-
lader bestimmte Original sein oder darf keinen
Hinweis darauf enthalten, für wen das Dokument
erstellt wurde. 

2.2 Ein Eisenbahn-Transportdokument, das als
„Duplikat“ gekennzeichnet ist, ist als Original
aufnahmefähig. 

2.3 Ein Eisenbahn- oder Binnenschiffs-Trans-
portdokument wird als ein Original akzeptiert,
unabhängig davon, ob es als Original gekenn-
zeichnet ist. 

3. Mangels Angabe der Zahl der ausgestellten
Originale in dem Transportdokument gilt die
Zahl der vorgelegten Dokumente als voller Satz. 

4. Umladung im Sinne dieses Artikels bedeutet
Ausladen aus einem Beförderungsmittel und
Wiederverladen auf ein anderes Beförderungs-
mittel innerhalb derselben Transportart im Ver-
lauf des Transports vom Ort der Verladung, Ver-
sendung oder Beförderung zum Bestimmungs-
ort, wie sie im Akkreditiv vorgeschrieben sind. 

5.1 Ein Dokument des Straßen-, Eisenbahn-
oder Binnenschiffstransports darf ausweisen,
dass Umladung der Ware stattfinden kann oder
wird, vorausgesetzt, dass der gesamte Trans-
port durch ein und dasselbe Transportdoku-
ment gedeckt ist. 

5.2 Ein Dokument des Straßen-, Eisenbahn-
oder Binnenschiffstransports, das ausweist,
dass Umladung stattfindet, ist aufnahmefähig,
selbst wenn das Akkreditiv Umladung verbietet. 

Artikel 25: Kurierempfangsbestätigung,
Posteinlieferungs-/Postempfangsschein
oder Postversandnachweis 

1. Eine wie auch immer benannte Kurieremp-
fangsbestätigung, die den Empfang der Ware
zum Transport ausweist, muss dem Anschein
nach: 

1.1 den Namen des Kurierdienstes ausweisen
und durch einen namentlich genannten Kurier-
dienst an dem Ort, von dem das Akkreditiv den
Versand der Ware vorschreibt, gestempelt oder
unterzeichnet sein; 

und  

1.2 ein Abhol- oder Empfangsdatum oder einen
entsprechenden Wortlaut ausweisen. Dieses
Datum gilt als Verladedatum.  

2. Eine Bedingung, wonach die Spesen des
Kuriers bezahlt oder vorausbezahlt sein müssen,
kann durch ein von einem Kurierdienst ausge-
stelltes Transportdokument erfüllt werden, das
ausweist, dass Kurierspesen zu Lasten eines
anderen Beteiligten als des Empfängers gehen. 

3. Ein Posteinlieferungs-/Postempfangsschein
oder Postversandnachweis, der, wie auch immer
benannt, den Empfang der Ware für den Trans-
port ausweist, muss dem Anschein nach an
dem Ort, von dem das Akkreditiv den Versand
der Ware vorschreibt, gestempelt oder unter-
zeichnet und datiert sein. Dieses Datum gilt als
Verladedatum. 

Artikel 26: „An Deck“, „Shipper‘s Load and
Count“, „Said by Shipper to Contain“ und
zusätzliche Kosten zur Fracht 

1. Ein Transportdokument darf nicht ausweisen,
dass die Ware an Deck verladen ist oder wird.
Eine Klausel in einem Transportdokument, wo-
nach die Ware an Deck verladen werden kann,
ist annehmbar. 

2. Transportdokument mit einer Klausel wie
„Shipper‘s Load and Count“ bzw. „Said by 
Shipper to Contain“ ist annehmbar. 

3. Transportdokument darf durch Stempel
oder auf andere Weise auf zusätzlich zur Fracht
anfallende Kosten hinweisen. 

Artikel 27: Reine Transportdokumente 

Banken nehmen nur reine Transportdokumente
an. Ein reines Transportdokument enthält keine
Klauseln oder Vermerke, die ausdrücklich auf
einen mangelhaften Zustand der Ware oder
deren Verpackung hinweisen. Das Wort „clean“
muss nicht auf dem Transportdokument erschei-
nen, selbst wenn das Akkreditiv eine Bedingung
enthält, nach der ein Transportdokument „clean
on board“ sein soll. 

Artikel 28: Versicherungsdokument 
und -deckung 

1. Ein Versicherungsdokument wie eine Ver-
sicherungspolice, ein Versicherungszertifikat
oder eine „declaration“ unter einem Open Cover
(„laufende Police“) muss dem Anschein nach
von einer Versicherungsgesellschaft, einem Ver-
sicherer („underwriter“) oder deren Agenten
oder deren Bevollmächtigten ausgestellt sein. 
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Jede Unterschrift eines Agenten oder Bevoll-
mächtigten muss ausweisen, ob der Agent oder
Bevollmächtigte für eine Versicherungsgesell-
schaft oder einen Versicherer gezeichnet hat. 

2. Wenn das Versicherungsdokument ausweist,
dass es in mehr als einem Original ausgestellt
ist, müssen alle Originale vorgelegt werden. 

3. Deckungsbestätigungen („cover notes“) wer-
den nicht angenommen. 

4. Eine Versicherungspolice ist anstelle eines
Versicherungszertifikats oder einer „declaration“
unter einer laufenden Police annehmbar. 

5. Das Versicherungsdokument darf nicht nach
dem Verladedatum datiert sein, es sei denn,
aus dem Versicherungsdokument geht hervor,
dass die Deckung ab einem Datum, das nicht
nach dem Verladedatum liegt, wirksam wird. 

6.1 Das Versicherungsdokument muss den
Betrag der Versicherungsdeckung ausweisen
und in derselben Währung wie das Akkreditiv
ausgestellt sein. 

6.2 Verlangt ein Akkreditiv, dass die Versiche-
rungsdeckung auf einen Prozentsatz des Werts
der Waren, des Rechnungswerts oder eines
ähnlichen Werts lauten muss, gilt dies als Anfor-
derung eines Mindestbetrags der erforderlichen
Versicherungsdeckung. 

Wenn im Akkreditiv keine Angabe zur Höhe der
erforderlichen Versicherungsdeckung enthalten
ist, muss der Betrag der Versicherungsdeckung
mindestens 110 % des CIF- oder CIP-Werts der
Ware sein. 

Wenn der CIF- oder CIP-Wert aufgrund der Doku-
mente nicht bestimmt werden kann, muss der
Betrag der Versicherungsdeckung auf der Basis
des Betrags berechnet werden, für den Hono-
rierung oder Negoziierung verlangt wird, oder
des Bruttowerts der Ware gemäß Handelsrech-
nung, je nachdem, welcher Betrag höher ist. 

6.3 Das Versicherungsdokument muss aus-
weisen, dass die Risiken mindestens zwischen
dem im Akkreditiv vorgeschriebenen Übernah-
me- oder Verladeort und dem im Akkreditiv vor-
geschriebenen Auslieferungs- oder endgültigen
Bestimmungsort gedeckt sind. 

7. Das Akkreditiv sollte vorschreiben, welche
Art von Versicherung verlangt wird und, gegebe-
nenfalls, welche zusätzlichen Risiken zu decken
sind. Ein Versicherungsdokument wird ungeach-
tet der Risiken, die nicht gedeckt sind, ange-
nommen, wenn im Akkreditiv ungenaue Begriffe
wie „übliche Risiken“ oder „handelsübliche 
Risiken“ verwendet werden. 

8. Wenn ein Akkreditiv „Versicherung gegen
alle Risiken“ vorschreibt und ein Versicherungs-
dokument mit einem Vermerk oder einer Klausel
über „alle Risiken“ vorgelegt wird, wird das Ver-
sicherungsdokument unabhängig davon, ob es
mit der Überschrift „alle Risiken“ versehen ist
oder nicht, ohne Rücksicht darauf angenommen,
ob irgendwelche Risiken ausdrücklich ausge-
schlossen sind. 

9. Ein Versicherungsdokument darf einen Hin-
weis auf jegliche Ausschlussklauseln enthalten. 

10. Ein Versicherungsdokument darf auswei-
sen, dass die Deckung einer Franchise oder
einer Abzugsfranchise unterworfen ist. 

Artikel 29: Verlängerung des Verfall-
datums oder des letzten Tags der 
Dokumentenvorlage 

1. Wenn das Verfalldatum des Akkreditivs oder
der letzte Tag der Dokumentenvorlagefrist auf
einen Tag fällt, an dem die Bank, der die Doku-
mente vorzulegen sind, aus anderen als den
unter Artikel 36 genannten Gründen geschlos-
sen ist, wird das vorgeschriebene Verfalldatum
oder der letzte Tag der Dokumentenvorlage auf
den nächstfolgenden Bankarbeitstag hinausge-
schoben. 

2. Wenn eine Dokumentenvorlage an dem
nächstfolgenden Bankarbeitstag erfolgt, muss
die benannte Bank der eröffnenden oder be-
stätigenden Bank eine Erklärung in ihrem Doku-
mentenversandschreiben abgeben, dass die
Dokumentenvorlage innerhalb der gemäß 
Artikel 29 (1.) hinausgeschobenen Fristen er-
folgt ist. 

3. Das letzte Verladedatum wird durch Artikel
29 (1.) nicht hinausgeschoben. 

Artikel 30: Toleranz bzgl. Akkreditivbetrag,
Menge und Preis pro Einheit 

1. Die Worte „etwa“ oder „ungefähr“ im Zusam-
menhang mit dem Akkreditivbetrag oder der im
Akkreditiv angegebenen Menge oder dem im
Akkreditiv angegebenen Preis pro Einheit sind
dahingehend auszulegen. dass eine Toleranz
von bis zu 10 % nach oben oder bis zu 10 %
nach unten von dem Betrag, der Menge oder
dem Preis pro Einheit, auf die sie sich beziehen,
statthaft ist. 

2. Eine Toleranz in der Warenmenge von bis 
zu 5 % nach oben oder bis zu 5 % nach unten ist
statthaft, vorausgesetzt, dass das Akkreditiv
die Menge nicht in einer bestimmten Anzahl von
Verpackungseinheiten oder Stücken vorschreibt
und dass der Gesamtbetrag der Inanspruchnah-
men den Akkreditivbetrag nicht überschreitet. 

3. Selbst wenn Teilverladungen nicht erlaubt
sind, ist eine Toleranz um bis zu 5 % weniger als
der Akkreditivbetrag zulässig, vorausgesetzt,
dass bei einer im Akkreditiv gegebenenfalls vor-
geschriebenen Warenmenge diese in vollem
Umfang geliefert und bei einem im Akkreditiv
gegebenenfalls vorgeschriebenen Preis pro Ein-
heit dieser Preis nicht unterschritten wird oder
dass Artikel 30 (2.) nicht anwendbar ist. Diese
Toleranz ist nicht anwendbar, wenn im Akkre-
ditiv eine besondere Toleranz ausgewiesen ist
oder die Begriffe gemäß Artikel 30 (1.) verwen-
det werden. 

Artikel 31: Teilinanspruchnahmen oder
Teilverladungen 

1. Teilinanspruchnahmen oder Teilverladungen
sind zulässig. 

2. Dokumentenvorlage, die aus mehr als einem
Satz von Transportdokumenten besteht, die Ver-
ladungsbeginn auf demselben Beförderungs-
mittel und für dieselbe Reise ausweisen, voraus-
gesetzt sie geben dasselbe Ziel an, wird nicht
als eine Teilverladung abdeckend angesehen,
selbst wenn die Transportdokumente unter-
schiedliche Verladedaten oder unterschiedliche
Verladehäfen, Übernahme- oder Versandorte
ausweisen. Besteht die Dokumentenvorlage aus
mehr als einem Satz von Transportdokumenten,
gilt das letzte Verladedatum, wie es sich aus
einem der Sätze von Transportdokumenten er-
gibt, als das Verladedatum. 

Eine Dokumentenvorlage, die aus einem oder
mehreren Sätzen von Transportdokumenten
besteht und Verladung auf mehr als einem
Beförderungsmittel innerhalb derselben Beför-
derungsart ausweist, wird als eine Teilverladung
abdeckend angesehen, selbst wenn die Beför-
derungsmittel an demselben Tag zu demselben
Ziel abgehen. 

3. Eine Dokumentenvorlage bestehend aus
mehr als einer Kurierempfangsbestätigung,
Posteinlieferungs-/Postempfangsschein oder
Postversandnachweis wird nicht als eine Teilver-
ladung angesehen, wenn die Kurierempfangsbe-
stätigungen, Posteinlieferungs-, Postempfangs-
scheine oder Postversandnachweise dem An-
schein nach von demselben Kurier oder Post-
dienst an demselben Ort und Datum für dassel-
be Ziel abgestempelt oder unterzeichnet sind. 

Artikel 32: Inanspruchnahme oder 
Verladung in Raten 

Ist im Akkreditiv Inanspruchnahme oder Ver-
ladung in Raten innerhalb bestimmter Zeiträume
vorgeschrieben und ist irgendeine Rate nicht
innerhalb des für sie vorgeschriebenen Zeit-
raums in Anspruch genommen oder verladen
worden, kann das Akkreditiv für diese betreffen-
de und jede weitere Rate nicht mehr benutzt
werden. 

Artikel 33: Vorlegungszeiten 

Banken sind nicht verpflichtet, Dokumente außer-
halb ihrer Öffnungszeiten entgegenzunehmen. 

Artikel 34: Haftungsausschluss für 
Wirksamkeit von Dokumenten 

Banken übernehmen keine Haftung oder Verant-
wortung für Form, Vollständigkeit, Genauigkeit,
Echtheit, Verfälschung oder Rechtswirksamkeit
irgendeines Dokuments oder für die allgemei-
nen oder besonderen Bedingungen, die in irgend-
einem Dokument angegeben oder demselben
hinzugefügt sind; Banken übernehmen auch 
keine Haftung oder Verantwortung für Bezeich-
nung, Menge, Gewicht, Qualität, Beschaffenheit,
Verpackung, Lieferung, Wert oder Vorhanden-
sein der durch irgendein Dokument repräsen-
tierten Waren, Dienstleistungen oder anderen
Leistungen oder für Treu und Glauben oder
Handlungen oder Unterlassungen sowie für Zah-
lungsfähigkeit, Leistungsvermögen oder Ruf
von Absender, Frachtführer, Spediteur, Empfän-
ger oder Versicherer der Waren oder irgend-
einer anderen Person. 

Artikel 35: Haftungsausschluss für 
Nachrichtenübermittlung und Übersetzung 

Banken übernehmen keine Haftung oder Verant-
wortung für die Folgen von Verzögerungen, Ver-
lusten, Verstümmelungen oder sonstigen Irr-
tümern bei der Übermittlung von Nachrichten
oder Versand von Briefen oder Dokumenten,
wenn diese Nachrichten, Briefe oder Dokumen-
te gemäß den im Akkreditiv gestellten Anforde-
rungen übermittelt oder abgesandt werden oder
wenn die Bank, mangels entsprechender Wei-
sungen im Akkreditiv, selbst die Initiative bei der
Auswahl des Beförderungsdienstes ergriffen
hat. 
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Wenn eine benannte Bank entscheidet, dass
eine Dokumentenvorlage konform ist und die
Dokumente an die eröffnende oder bestätigen-
de Bank versendet, unabhängig davon, ob die
benannte Bank honoriert oder negoziiert hat,
muss die eröffnende oder bestätigende Bank
honorieren oder negoziieren oder diese benann-
te Bank remboursieren, selbst dann, wenn die
Dokumente auf dem Weg von der benannten
Bank zur eröffnenden Bank oder bestätigenden
Bank oder zwischen der bestätigenden und der
eröffnenden Bank verloren gegangen sind. 

Banken übernehmen keine Haftung oder Verant-
wortung für Irrtümer bei der Übersetzung oder
Auslegung von technischen Begriffen und kön-
nen Akkreditiv-Bedingungen unübersetzt weiter-
leiten. 

Artikel 36: Höhere Gewalt 

Banken übernehmen keine Haftung oder Verant-
wortung für die Folgen der Unterbrechung ihrer
Geschäftstätigkeit durch Fälle höherer Gewalt,
Unruhen, Aufruhr, Aufstände, Kriege, Terrorakte
oder durch irgendwelche Streiks oder Aussper-
rungen oder irgendwelche anderen Ursachen
außerhalb ihrer Kontrolle. 

Banken werden nach Wiederaufnahme ihrer
Geschäftstätigkeit unter einem Akkreditiv, das
während einer solchen Unterbrechung ihrer
Geschäftstätigkeit verfallen ist, nicht honorieren
oder negoziieren. 

Artikel 37: Haftungsausschluss für Hand-
lungen einer beauftragten Partei 

1. Bedient sich eine Bank einer anderen Bank,
um die Weisungen des Auftraggebers auszufüh-
ren, tut sie dies für Rechnung und Gefahr des
Auftraggebers. 

2. Eine eröffnende oder avisierende Bank über-
nimmt keine Haftung oder Verantwortung, wenn
die von ihr einer anderen Bank übermittelten
Weisungen nicht ausgeführt werden, selbst wenn
sie die Initiative bei der Auswahl dieser Bank
ergriffen hat. 

3. Eine Bank, die eine andere Bank beauftragt,
Leistungen zu erbringen, haftet für alle Provi-
sionen/Kommissionen, Gebühren, Kosten oder
Auslagen („Spesen“), die dieser Bank im Zusam-
menhang mit ihren Weisungen entstanden sind. 

Wenn ein Akkreditiv vorschreibt, dass die Spe-
sen für Rechnung des Begünstigten gehen und
die Spesen nicht eingezogen oder von Erlösen
abgezogen werden können, bleibt die eröffnen-
de Bank für die Zahlung der Spesen haftbar. 

Ein Akkreditiv oder dessen Änderung sollte
nicht vorschreiben, dass die Avisierung an den
Begünstigten davon abhängig ist, dass die avi-
sierende Bank oder zweite avisierende Bank
ihre Spesen erhält. 

4. Der Auftraggeber muss alle Verpflichtungen
und Verantwortlichkeiten übernehmen, die auf
ausländischen Gesetzen und Gebräuchen beru-
hen, und muss die Banken für alle hieraus resul-
tierenden Folgen schadlos halten. 

Artikel 38: Übertragbare Akkreditive 

1. Keine Bank ist verpflichtet, ein Akkreditiv zu
übertragen außer in dem Umfang und in der
Art, wie ausdrücklich von der Bank zugestimmt. 

2. Im Sinne dieses Artikels bedeutet: 

übertragbares Akkreditiv ein Akkreditiv, das aus-
drücklich als „übertragbar“ bezeichnet ist. Ein
übertragbares Akkreditiv kann im Auftrag des
Begünstigten („Erstbegünstigter“) ganz oder teil-
weise für einen anderen Begünstigten („Zweit-
begünstigter“) benutzbar gestellt werden; 

übertragende Bank eine benannte Bank, die das
Akkreditiv überträgt, oder, bei einem bei jeder
Bank benutzbaren Akkreditiv, eine Bank, die von
der eröffnenden Bank ausdrücklich zur Über-
tragung ermächtigt ist und das Akkreditiv über-
trägt. Eine eröffnende Bank kann eine über-
tragende Bank sein; 

übertragenes Akkreditiv ein Akkreditiv, das durch
die übertragende Bank für einen Zweitbegüns-
tigten benutzbar gemacht worden ist. 

3. Soweit zum Zeitpunkt der Übertragung nichts
anderes vereinbart ist, gehen alle Spesen (wie
Provisionen/Kommissionen, Gebühren, Kosten
oder Auslagen), die durch die Übertragung
anfallen, zu Lasten des Erstbegünstigten. 

4. Ein Akkreditiv kann in Teilen an mehr als
einen Zweitbegünstigten übertragen werden,
vorausgesetzt, dass Teilinanspruchnahmen
oder Teilverladungen zulässig sind. 

Ein übertragenes Akkreditiv kann im Auftrag
des Zweitbegünstigten nicht an einen nachfol-
genden Begünstigten übertragen werden. Der
Erstbegünstigte gilt nicht als nachfolgender
Begünstigter. 

5. Jeder Übertragungsauftrag muss angeben,
ob und unter welchen Bedingungen Änderungen
dem Zweitbegünstigten avisiert werden können.
Das übertragene Akkreditiv muss diese Bedin-
gungen klar ausweisen. 

6. Wird ein Akkreditiv an mehr als einen Zweit-
begünstigten übertragen, macht die Ablehnung
einer Änderung durch einen oder mehrere Zweit-
begünstigte die Annahme durch andere Zweit-
begünstigte nicht unwirksam, denen gegenüber
das übertragene Akkreditiv entsprechend ge-
ändert ist. Für jeden Zweitbegünstigten, der die
Änderung abgelehnt hat, bleibt das übertragene
Akkreditiv unverändert. 

7. Das übertragene Akkreditiv muss die Be-
dingungen des Akkreditivs, einschließlich einer
möglicherweise vorhandenen Bestätigung, ge-
nau widerspiegeln. Davon ausgenommen sind: 

– Akkreditivbetrag, 

– jeden im Akkreditiv angegebenen Preis 
pro Einheit, 

– Verfalldatum, 

-– Dokumentenvorlagefrist, 

oder 

– letztes Verladedatum oder angegebene 
Verladefrist, 

die einzeln oder insgesamt ermäßigt oder 
verkürzt werden können. 

Der Prozentsatz, auf den die Versicherungs-
deckung lauten muss, kann erhöht werden, um
den im Akkreditiv oder in diesen Artikeln vorge-
schriebenen Deckungsbetrag zu erreichen. 

Der Name des Erstbegünstigten kann an die
Stelle des Namens des Auftraggebers des
Akkreditivs gesetzt werden. 

Wenn im Akkreditiv ausdrücklich verlangt wird,
dass der Name des Auftraggebers in irgend-
einem anderen Dokument als der Rechnung
erscheint, muss sich diese Bedingung im über-
tragenen Akkreditiv widerspiegeln. 

8. Der Erstbegünstigte hat das Recht, seine
eigene Rechnung und, gegebenenfalls, Tratte
an die Stelle derjenigen des Zweitbegünstigten
zu setzen und zwar in einem Betrag, der den 
im Akkreditiv angegebenen Betrag nicht über-
steigt; und aufgrund eines solchen Austauschs
kann der Erstbegünstigte unter dem Akkreditiv
den Differenzbetrag in Anspruch nehmen, der
gegebenenfalls zwischen seiner Rechnung und
der des Zweitbegünstigten besteht. 

9. Wenn der Erstbegünstigte seine eigene
Rechnung und, gegebenenfalls, Tratte vorzu-
legen hat, aber der ersten Aufforderung hierzu
nicht nachkommt oder wenn die vom Erstbe-
günstigten vorgelegte Rechnung Unstimmigkei-
ten herbeiführt, welche die Dokumentenvorlage
des Zweitbegünstigten nicht aufwies und die
der Erstbegünstigte nicht auf erste Aufforde-
rung korrigiert, dann hat die übertragende Bank
das Recht, der eröffnenden Bank die Dokumen-
te, die sie vom Zweitbegünstigten erhalten hat,
zu präsentieren, ohne weitere Verantwortlichkeit
gegenüber dem Erstbegünstigten. 

10. Der Erstbegünstigte kann in seinem Über-
tragungsauftrag verlangen, dass die Honorie-
rung oder Negoziierung gegenüber dem Zweit-
begünstigten an dem Ort, an den das Akkreditiv
übertragen worden ist, vorgenommen wird, und
zwar bis zum Verfalldatum des Akkreditivs ein-
schließlich. Dies gilt unbeschadet des Rechts
des Erstbegünstigten gemäß Artikel 38 (8.). 

11. Die Dokumentenvorlage durch oder für
den Zweitbegünstigten muss an die übertragen-
de Bank erfolgen. 

Artikel 39: Abtretung von Akkreditiv-
erlösen 

Die Tatsache, dass ein Akkreditiv nicht als über-
tragbar bezeichnet ist, berührt nicht die Rechte
des Begünstigten, seinen unter einem solchen
Akkreditiv bestehenden oder künftig entstehen-
den Anspruch auf den Erlös gemäß den Bestim-
mungen des anzuwendenden Rechts abzutreten.
Dieser Artikel bezieht sich nur auf die Abtretung
des Akkreditiverlöses und nicht auf die Abtre-
tung des Rechts auf Inanspruchnahme des Ak-
kreditivs. 
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